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6. Jahrgang. Nr. 12. 18. März 1920

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schnlvereinignngen der 5chweiz.

ver „pädagogischen Blätter" 27. Jahrgang.

sar die
5chrlstleitung des Wochenblattes:
I. Troxler. Prof., Luzern. Billenstr. 14

21.66 Telephon 21.66

Beilagen znr 5chweizer-5chule:
Volksschule — Mittelschule

Die Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle s

Eberle 6- Rickenbach. Einsiedeln
Jnseratenannahme

durch die PublicitaS A -G., Luzern.
Jahrespreis Fr. 8.50 — bei der Post bestellt Ar. 8. 70

(Check IX0,tS7) (Ausland Portozulchlagl. Preis der 32 mm breiten Colonelzeile 25 Rp.

Inhalt: Die christliche Schule. — Kabale und — Erziehung! — f Stäuderat Joseph During, Luzern.
— Vereinfachung der deutschen Sprache. — Der Kampf um die Schule in Elsaß-Lothringen. —
Sprachecke. — Schulnachrichten. — Bücherschau. — Lehrerexerzitien. — Lehrerzimmer. — Inserate.

Beilage: Volksschule Nr. 6.

Die christliche Schnle.
(Fastenhirtenbrief Sr. Gn. des hochwst. Herrn Bischof Georgius von Chur.)

(Schluß.)

II. Teil.
Wie wir gesehen haben, ist die Erziehung

ein natürliches Recht aller Eltern überhaupt.
Die christlichen Eltern und Kinder haben
überdies ein besonderes Recht auf eine christ-
liche Schule. Zn höchster Instanz hat dann
Christus, der Herr, das Erziehungsrecht mit
allen dazugehörenden Mitteln seiner Kirche
feierlich übergeben.

4. Aber auch der Bestand des Staates,
die Wohlfahrt des ' Vaterlandes ruft nach
der christlichen Schule.

Wir fragen: Was ist das Notwendigste,
damit die menschliche Gesellschaft, das Va-
terland bestehen und gedeihen kann?

Das Notwendigste ist Autorität, Ge-
rechtigkeit und Liebe.

Zu diesen drei Grundtugenden aber wer-
den die jungen Bürger nur in der christ-
lichen Schule erzogen, weil nur dort die
1V Gebote Gottes das Leben der Jugend
formen, und weil nur dort auch das zehnte
Gebot eingeprägt wird: „Du sollst nicht be-
gehren deines Nächsten Gut" — wodurch
den verderblichen sozialistischen und kom-
munistischen Irrlehren unserer Zeit der
Nährboden entzogen wird. Dort in der
christlichen Schule lernen sie die Obrigkeit

als die Stellvertreterin Gottes achten und
ihr, nicht um des Zwanges willen, wie der
Apostel an die Römer schreibt, sondern um
des Gewissens willen gehorchen. Dort wer-
den sie zur Gerechtigkeit erzogen, Jedem
das Seine zu geben und zu lassen. Dort
wird ihnen das Gebot der christlichen Näch-
stenliebe eingeprägt, die für jede fremde
Not ein mildes Herz und eine offene Hand
hat. Dort wird den jungen Herzen die
christliche Pflicht opferfreudiger, bis zum
Tode treuer Vaterlandsliebe eingeprägt und
befestigt.

Aus der Schule dagegen, in welcher der
Name Gottes nicht genannt werden darf
gehen erfahrungsgemäß jene staatsgefähr--'
lichen Elemente hervor, die den Gotteshaß,
die rücksichtsloseste Selbstsucht, Verachtung
der Obrigkeit, Empörung, Verhöhnung des
christlichen Patriotismus auf ihre Fahne
geschrieben haben.

Was hat das Vaterland von solchen
Bürgern zu erwarten? In politischer Hin-
ficht: Die Revolution, die auch an den To-
reu unseres Schweizerhauses gerüttelt hat.
In sittlicher Hinsicht: Das Verbrechertum.
Die Statistik beweist es. Wir wollen aus
den vielen nur ein einziges Zeugnis an-
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